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1 Ausgangslage

1.1 Auftrag

Mit Beschluss vom 2. September 2020 beauftragte der Bundesrat das EFD (SIF), in Zusam-
menarbeit mit dem EDI (BAG), dem WBF (Preistberwachung / PUE) und der FINMA, bis Ende
2021 eine Wirksamkeitsanalyse zur Intensivierung des Austausches zwischen dem BAG und
der FINMA sowie zwischen der PUE und der FINMA durchzufihren. Dem Bundesrat ist bis
Mitte 2022 (iber das Resultat dieser Uberpriifung Bericht zu erstatten.’

1.2 Hintergrund

Der Bericht des EFD? «Starkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversiche-
rung (KZV) — Regulatorische Moéglichkeiten» vom 2. September 2020 hat unter anderem aufge-
zeigt, wie die FINMA im Rahmen der geltenden Rechtslage auf die von Anbietern von Zusatz-
versicherungen ausserhalb der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu erbringenden
Leistungen einwirken kann. Weiter legte er dar, wie die Zusammenarbeit zwischen den Behor-
den BAG, FINMA und PUE verbessert werden kénnte®. Dabei wurde vorgeschlagen, die nach-
folgenden Massnahmen umzusetzen:

- Intensivierung des Austausches zwischen der FINMA und dem BAG: 3

Die Koordination der Aufsichtstatigkeiten und damit die Zusammenarbeit von FINMA und
BAG im Bereich der Tarifpriifung und Leistungskontrolle soll formell in einem Memoran-
dum of Understanding (MoU) festgehalten werden.

- Intensivierung des Austausches zwischen der FINMA und der PUE: *

Die FINMA soll mit der PUE einen institutionalisierten Austausch mit periodischen Sitzun-
gen pflegen. Die FINMA wird eingeladen, bei der Genehmigung von Produkten und Pri-
fung der Versicherungspramien bei Fragen zur wirtschaftlichen Angemessenheit von der
Preisuberwachung im Rahmen der Amtshilfe Berichte zur wirtschaftlichen Angemessen-
heit von Spitaltarifen einzufordern. Die Amtshilfe sowie Form und Inhalt der regelmassi-
gen Treffen zwischen den Amtsstellen sollen formell in einem MoU geregelt werden.

Der Bundesratsbeschluss vom 2. September 2020 (vgl. Ziff. 1.1, oben) stitzt sich auf diese Vor-
schlage.

' Der Bundesratsbeschluss vom 2. September 2020 bezieht sich auf die folgenden Dokumente:

a) Bericht vom 24. August 2017 zu Kostendampfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung der vom EDI beauftragten Expertengruppe (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf), ins-
besondere die vorgeschlagene Massnahme ,Missbrauchliche Zusatzversicherungstarife verhindern®;

b) Vorschlag des EDI vom 21. Marz 2018 zur Umsetzung des Berichts (Im Zusammenhang mit diesem Expertenbericht vom
24. August 2017 hatte der Bundesrat das EDI 25. Oktober 2017 beauftragt, ihm bis am 31. Marz 2018 einen Vorschlag zu
unterbreiten, wie dieser umgesetzt werden soll.);

c) Missbrauchliche Zusatzversicherungstarife verhindern — Kurzbericht EFD vom 10. Dezember 2018 zu Handlungsoptionen;

d) Starkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) — Bericht des EFD? vom 2. September
2020 zu regulatorische Moglichkeiten (https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf).

2 Der Bericht wurde vom EFD in Zusammenarbeit mit dem BAG, dem BJ, der PUE und der FINMA erstellt.
3 Vgl. Bericht «Starkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) — Regulatorische Maglichkeiten»
vom 2. September 2020, Ziffer 4.1.

4 Vgl. Bericht «Starkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) — Regulatorische Maglichkeiten»
vom 2. September 2020, Ziffer 4.2. (im Internet abrufbar unter: https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-

zur-KZV.pdf).
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1.3 Vorgehen

Die vorliegende Wirksamkeitsanalyse stlitzt sich insbesondere auf die Selbstbeurteilungen der
gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA sowie zwischen der PUE
und der FINMA. Massgebend wurde auf die folgenden Dokumente abgestellt:

- Bericht der FINMA vom 25. Marz 2022 zur Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG
und PUE im Kontext der Abrechnungen akutsomatischen Leistungen (Anhang 1);

- Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwi-
schen FINMA und BAG (Anhang 2);

- Memorandum of Understanding vom Marz 2021 Uber die Koordination der Aufsichtstatig-
keiten im Bereiche Tarifprifung und Leistungskontrolle von BAG und FINMA (Anhang 3);

- Schreiben des BAG vom 15. Marz 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Dis-
kussionsrunden zum Thema «Doppelte Vergitung» zum Stand der Arbeiten und Ab-
schluss der Diskussionsrunden (Anhang 4);

- Bericht des Preistiberwachers vom 15. Marz 2022 i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in
der Krankenzusatzversicherung KZV (insbesondere Tarifprifung und Leistungskontrolle)
(Anhang 5);

- Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 Uber die Zusammenarbeit und die
Amtshilfe zwischen der FINMA und dem Preisliberwacher im Bereich der Prifung von sta-
tionaren Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV) (Anhang 6).

2 Wirksamkeitsanalyse

2.1 Zusammenarbeit zwischen BAG und FINMA
2.1.1 Pflicht zur Koordinierung der Aufsichtstatigkeiten

Mit Inkrafttreten des Krankenversicherungsaufsichtsgesetztes (KVAG) auf den 1. Januar 2016
hin missen die FINMA und das BAG ihre Aufsichtstatigkeiten koordinieren. Sie missen sich ge-
genseitig informieren, sobald sie von Vorkommnissen Kenntnis erhalten, die fir die andere Auf-
sichtsbehodrde von Bedeutung sind (Art. 39 Abs. 10 FINMAG i.V.m. Art. 34 Abs. 5 KVAG). Ent-
sprechend haben die beiden Behoérden in einem Schriftenwechsel vom Dezember 2015 die
Grundpfeiler ihrer Zusammenarbeit definiert.® In diesem Konnex fanden neben dem Ad-hoc-
Austausch zu Aufsichtsmassnahmen im Einzelfall spatestens seit 2016 jeweils im Marz und Ok-
tober regelmassig Gesprache insbesondere zur Aufsichtspraxis von BAG und FINMA und zu
Finanzkennzahlen der Beaufsichtigten sowie zu bevorstehenden Anderungen in der Regulie-
rung statt.

2.1.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprufung und Leistungskon-
trolle bis 2020

Nachdem sich Hinweise verdichtet hatten, dass im VVG-Geschéaft doppelte Abrechnungen von
bereits unter der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abgerechneten Leistungen

5 Zum Inhalt der Zusammenarbeit siehe Ziffer 3.2.3.1 des Berichts des EFD vom 2. September 2020 «Starkung der Instrumenta-
rien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) — Regulatorische Méglichkeiten (im Internet abrufbar unter:
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf).
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erfolgten, wurde im Jahr 2017 die Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA ausge-
weitet. Auf Initiative des BAG hin fanden im Juni und Oktober jeweils Gesprache mit der schwei-

z
u

erischen Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), der FINMA, der PUE
nd verschiedenen Branchenverbanden statt.® Grundlage der Diskussionen bildete dabei die

Konstellation, dass dieselbe stationdre Behandlung ohne Nachweis eines Vorliegens einer ech-
ten Mehrleistung sowohl der OKP als auch der Krankenzusatzversicherung in Rechnung ge-

S

tellt und von dieser vergitet wird. Zum andern ergaben die Gesprache, dass insbesondere die

Kranken- und Krankenzusatzversicherer im Bereich der Tarifvertrage flur Leistungen der Kran-

k
d

enzusatzversicherung auf mehr Transparenz der Leistungserbringer und eine Eindammung
er Praxis der doppelten Vergiitung derselben Leistung hinwirken wollen.” 8

Nachdem sich in der Wahrnehmung der FINMA in den beiden Jahren nach Durchfiihrung der
Gesprache von 2017 keine Anderung der Situation eingestellt hatte, ermahnte die FINMA im
Dezember 2019 alle beaufsichtigten Krankenzusatzversicherer und kindigte fur 2020 die
Durchftihrung von Vor-Ort-Kontrollen an. Mit dem Umfang der Kontrollen wurden im 2020 mehr
als 50% des gesamten Pramienvolumens der stationaren Zusatzversicherungsdeckungen er-
fasst. Im Vorfeld der Veréffentlichung der Medienmitteilung zu dem Prifergebnis fand ein Aus-
tausch zwischen dem Direktor der FINMA und der Direktorin des BAG statt, bei dem die FINMA
relevante Ergebnisse aus den Vor-Ort-Kontrollen vorstellte und den Tenor der Medienmitteilung
erlauterte.

Insgesamt betrachtet war jedoch der Austausch beziehungsweise die Zusammenarbeit zwi-

S
n

chen dem BAG und der FINMA in den Bereichen Tarifprifung und Leistungskontrolle bis 2020
icht institutionalisiert und lediglich auf ein Minimum beschrankt.

2.1.3 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprifung und Leistungskon-

trolle seit 2021

Die Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA hat sich ab dem Jahr 2021 weiter in-
tensiviert. Neben dem seit 2016 durch die Halbjahresgesprache institutionalisierten Austausch
werden Themenkomplexe bilateral besprochen, bei denen mdglicherweise Synergiepotential

b

esteht.® Mit dem neu zwischen beiden Behdrden abgeschlossenen Memorandum of Under-

standing (MoU)'™ wurde die durch den Schriftenwechsel vom Dezember 2015 dokumentierte
Zusammenarbeit zwischen der FINMA und der Abteilung «Versicherungsaufsicht» des BAG for-
malisiert. Erganzend wurde zudem das Thema «Leistungserbringer», das beim BAG in die Zu-
standigkeit der Abteilung «Tarife und Grundlagen» fallt, in das MoU aufgenommen.

Auch die Zusammenarbeit zwischen den Behdrden im Bereich der Rechnungskontrolle wurde

b

ewusst verstarkt. Ein Vertreter des BAG (Mitglied der Gruppe "Audit") nahm beispielsweise als

Gast an einer dreitatigen Vor-Ort-Kontrolle der FINMA bei einem Krankenzusatzversicherer im

Vgl. Schreiben des BAG vom 15. Marz 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum Thema «Dop-
pelte Vergltung» zum Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden (Anhang 4).

Vgl. dazu Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwischen FINMA und BAG,

Ziff. 1, S. 2 (Anhang 2) und Bericht der FINMA vom 25. Marz 2022 zur Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG und PUE im
Kontext der Abrechnungen der akutsomatischen Leistungen, Ziff. 1.1.1, S. 4/5 (Anhang 1).

Dieses Thema wurde auch im Bericht vom 24. August 2017 zu Kostenddmpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung der vom EDI beauftragten Expertengruppe aufgenommen (Im Internet abrufbar unter:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf).

So wurden zum Beispiel die Themen Cyber-Risiken, Governance-Aufsicht sowie die Erfahrungen der FINMA bei der Nutzung
einer elektronischen Erhebungsplattform auf potenzielle Synergien hin Gberpruft.

Memorandum of Understanding vom Marz 2021 tber die Koordination der Aufsichtstatigkeiten im Bereiche Tarifprifung und
Leistungskontrolle von BAG und FINMA (Anhang 3).
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Bereich der Abwicklung von akutsomatischen Leistungen (Vertragswesen, Abgrenzung und Be-
wertung Mehrleistungen, Leistungsabwicklung und Leistungscontrolling) teil. In diesem Zusam-
menhang wurden zudem spezifische Abklarungen vorgenommen, insbesondere zur Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die Benitzung von KVG-Leistungsdaten in Kombination mit dem
VVG-Rechnungscontrolling sowie dessen Weiterentwicklung erlaubt ist. Die Bedtirfnisse der
beiden Behérden wurden geklart, und die Positionen in dieser Thematik aufeinander abge-
stimmt.

Die bereits seit dem Jahr 2017 laufenden Gesprache am runden Tisch (vgl. Ziff. 2.1.2, oben)
zwischen der GDK, der FINMA, dem PUE und verschiedenen Branchenverbanden zur doppel-
ten Vergutung von Leistungen in der OKP wurden seitens des BAG zugunsten konzentrierten
Arbeiten in kleineren Einheiten mit den gegebenen Instrumenten eingestellt.!!

2.2 Zusammenarbeit zwischen Preisiiberwachung und FINMA

2.2.1 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprifung und Leistungskon-
trolle bis 2020

Bis Ende 2020 beschréankte sich die Zusammenarbeit zwischen der Preisiberwachung (PUE)
und der FINMA auf eine jahrliche Sitzung: Die FINMA informierte Konsumentenschutzorgani-
sationen, Ombudsstellen sowie den PUE Uber ihre Aufsichtsaktivitaten im Bereich der Kran-
kenzusatzversicherung, und die Parteien konnten sich zu Themen im Zusammenhang mit
Krankenzusatzversicherungspramien austauschen. Darlber hinaus fand der Austausch zwi-
schen den beiden Behdérden vor allem auf ad-hoc-Basis statt — zum Beispiel hinsichtlich der
Weitergabe von Entlastungseffekten an die Zusatzversicherten im Rahmen der Arbeiten zur
Neuordnung der Spitalfinanzierung per 1. Januar 2012.

2.2.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprifung und Leistungskon-
trolle seit 2021

Im Jahr 2021 fanden neben den jahrlichen Kontakten anlasslich der Konsumentenschutztref-
fen (vgl. Ziff. 2.2.1, oben) zusatzlich zwei formelle Treffen zwischen der PUE und der FINMA
statt, wobei eines dieser Treffen in den Zeitraum nach der Unterzeichnung des Memorandum
of Understanding (MoU)'? vom Juni 2021 fiel.

Es gab zudem zahlreiche Interaktionen, in denen die beiden Behoérden ihre vergangenen Akti-
vitaten diskutierten und Ergebnisse und Einschatzungen in anonymisierter Form teilten. Die
Diskussionen wurden dadurch erleichtert, dass die FINMA bei den bereits durchgeflihrten Vor-
Ort-Kontrollen umfangreiche Datenbestande eingefordert und analysiert hatte. Wahrend die
FINMA in den Diskussionen mit dem BAG insbesondere das Thema der Doppelverrechnun-
gen KVG/VVG anspricht, fokussiert der Austausch mit dem PUE schwerpunktmassig auf dem
potenziellen Missverhaltnis zwischen den abgerechneten Leistungen und den tatsachlichen
Mehrkosten.

" Vgl. Schreiben des BAG vom 15. Marz 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum Thema «Dop-
pelte Vergltung» zum Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden, S. 2 (Anhang 4).

2 Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 (ber die Zusammenarbeit und die Amtshilfe zwischen der FINMA und
dem Preisuberwacher im Bereich der Prifung von stationaren Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV) (An-
hang 6).
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Im Oktober 2021 verdffentlichte der PUE einen nationalen Tarif und Kostenvergleich zu akut-
stationaren Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich. Mit dieser Studie, welche insbeson-
dere auch aufgrund der Diskussionen mit der FINMA zustande kam, konnte gezeigt werden,
dass die Mehrleistungen der Spitaler zugunsten zusatzversicherter Patienten zusatzlich zur
Vergultung durch die Grundversicherung (OKP) den Versicherern mit sehr hohen Betragen
verrechnet werden. Dabei bestehen starke Indizien, dass die bei den Spitalern effektiv anfal-
lenden Kosten flr die Mehrleistungen gegeniber den KZV-Patienten bedeutend geringer aus-
fallen als die fakturierten Betrage. Der PUE verfasste zudem eine abstrakte Schatzung zu
mutmasslichen Mehrkosten fur die Behandlung zusatzversicherter Patientinnen und Patien-
ten.3

2.3 Beurteilung der Zusammenarbeit durch die betroffenen Be-
horden

2.3.1 Einschatzungen des BAG

Die generelle Zusammenarbeit mit der FINMA hat sich aus Sicht BAG gut etabliert und bewahrt.
Die im MoU vorgesehene Austauschplattform ermégliche einen guten, effektiven und zeitnahen
Informationsfluss. Zudem verstarkten die gemeinsamen Audits in Bereich der Rechnungskon-
trolle den Austausch und ermdglichten eine erhdhte Sensibilisierung der Priifer beziiglich dop-
pelte Verrechnung von Leistungen. Die beide Aufsichtsbehdrden erhielten die fir ihre Aufsicht
bendtigten Informationen und kdnnten ihre Tatigkeit im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Umfangs koordinieren.™ Aus Sicht BAG seien keine weiteren Massnahmen notwendig.

Zudem haben aus Sicht des BAG die bereits die im Jahr 2017 einberufenen Gesprache am run-
den Tisch (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) die teilnehmenden Parteien sensibilisiert. Die Ergebnisse der
Diskussionen zur doppelten Vergiitung von Leistungen der OKP wiirden von den involvierten
Organisationen und Verbanden weitergefuhrt. Des Weiteren hatten sowohl die FINMA als auch
die PUE zwischenzeitlich zusatzliche Schritte unternommen und Massnahmen ergriffen, um das
Kostenwachstum im Krankenzusatzversicherungsbereich zu begrenzen. Die FINMA habe im
Bereich der von ihr beaufsichtigten Institute entsprechende Kontrollen durchgefiihrt, gleichzeitig
aber auch signalisiert, dass sie die nétige Zeit einrdumen werde, damit Vertrags- und Sys-
temanpassungen durchgefihrt werden kénnten. Die PUE ihrerseits habe mit dem Abschluss
einvernehmlicher Regelungen ebenfalls auf das Ziel hinwirken konnen, die Tarife im Zusatzver-
sicherungsbereich mittelfristig anzupassen und generell auf die Thematik aufmerksam zu ma-
chen."

2.3.2 Einschatzungen der Preistiberwachung

Die PUE schatzt die Auswirkungen der intensivierten Zusammenarbeit mit der FINMA auf
Leistungserbringer und Krankenzusatzversicherer zurzeit als vernachlassigbar gering ein.
Mdoglicherweise habe zwar die Verdffentlichung des nationalen Tarif- und Kostenvergleichs zu

3 Durchschnittlich betragt Ubertarifierung in der Halbprivatabteilung pro Fall CHF 6'745.— (insg. CHF 630 Mio.) und in der Privat-
abteilung CHF 8'960.— (insg. CHF 550 Mio.). Das kumulierte Missbrauchspotential betragt somit nach Schatzungen des PUE
CHF 1.18 Mia., was zu einem jahrlichen Pramienvolumen von rund CHF 3.7 Mrd. (kumulierte Préamie aller Spital-Zusatzversiche-
rungen nach VVG) ins Verhaltnis zu setzen ist (vgl. «Akutstationare Spitaltarife im Zusatzversicherungsbereich - Ein nationaler
Tarif- und Kostenvergleich», Bericht der Preisiiberwachung vom Oktober 2021, im Internet abrufbar unter: https://www.preisu-
eberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akut-
station%C3%A4re%20Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich Bericht d.pdf).

Eine Quantifizierung der Informationen ist aufgrund des Datenschutzes kaum méglich (vgl. Anhang 2: Ergebnisbericht des
BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwischen FINMA und BAG, S. 4).
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akutstationaren Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich im Oktober 2021 durch die PUE
eine gewisse Signalwirkung gezeigt, diese drohe jedoch zu verpuffen. Der PUE wirden die
notigen Ressourcen im Ausmass von 3 FTE fUr eine vertiefte Unterstiitzung der FINMA feh-
len, um Amtshilfe in konkreten Fallen, beziehungsweise bezliglich den KZV-Tarifen ausge-
suchter Spitaler zu leisten.

2.3.3 Einschatzungen der FINMA

Aus Sicht der FINMA sei es schwer zu beurteilen, ob die aus dem Abschluss der beiden MoU
resultierende intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Behdrden einen namhaften Beitrag
geleistet hat. Die gegen aussen sichtbaren Aspekte der Zusammenarbeit hatten erst vergleichs-
weise spat im 2021 stattgefunden. Gleichwohl geht sie davon aus, dass die gegen aussen
wahrnehmbare Zusammenarbeit der drei Behdrden einen unterstitzenden Effekt hinsichtlich
der zielfUhrenden Umsetzung der Vertragsanpassungen zwischen den Anbietern von Zusatz-
versicherungen zur OKP und Leistungserbringern hatte und auch in der Zukunft haben wird.

In der Wahrnehmung der FINMA kommt hingegen den seit dem Jahr 2020 durchgefuhrten Vor-
Ort-Kontrollen bei Anbietern von Zusatzversicherungen zur OKP eine zentrale Rolle zu. Dies
insbesondere angesichts der Erkenntnis, dass sich die Situation seit den beiden vom BAG ein-
berufenen Round-Tables im 2017 (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) nicht verandert hatte. Ein Novum sei in
diesem Zusammenhang auch, dass die FINMA in Form einer Medienmitteilung an die Offent-
lichkeit gelangt ist.

Die FINMA stellt abschliessend fest, dass in den letzten Jahren sowohl bei den Krankenzusatz-
versicherern als auch bei den Leistungserbringern eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Die
Krankenzusatzversicherer haben Anfang 2021 unter dem Dach des SVV das "Branchenprojekt
Mehrleistungen" gestartet, das im Juni 2021 zur Veréffentlichung eines Frameworks mit elf
Grundsatzen gefihrt hat (vgl. Ziff. 2.5.1, unten). Im Rahmen der Entwicklung dieses Konzepts
gab es zahlreiche Sitzungen, an denen die Vertreter des SVV und der Anbieter von Zusatzversi-
cherungen zur OKP der FINMA die Vorgehensweise und die jeweils nachsten Schritte vorge-
stellt haben.

2.4 Von der FINMA fur 2022 geplante Aktivitaten

Die FINMA wird nach eigenen Angaben den Themen «Kostentransparenz» und «Doppelver-
rechnungen» auch im laufenden Jahr einen hohen Stellenwert beimessen. Gemass Planung
der FINMA sind ab April 2022 weitere funf Vor-Ort-Kontrollen bei beaufsichtigten Krankenzu-
satzversicherern vorgesehen. Im Weiteren haben FINMA und SVV vereinbart, im ersten Halb-
jahr 2022 Lésungsansatze zu prifen, wie Altbestande von Zusatzversicherungen zur OKP
ebenfalls in einen anforderungskonformen Zustand tberfiihrt werden kénnten.®

'S Der Preisiiberwacher benétigt nach Ziffer 4.2 des Berichts des EFD vom 2. September 2020 «Starkung der Instrumentarien der
FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) - Regulatorische Mdglichkeiten» fiir die Erstellung von Amtsberichten zu Han-
den der FINMA im Bereich Krankenzusatzversicherung sowie fur Tarifprifungen in stossenden Fallen eine Plafonderhdhung um
300 Stellenprozente. Es ist dem Preistiberwacher nicht méglich, diese Stellenprozente aus anderen Prifbereichen abzuziehen.

Hier besteht das Problem in der Regel darin, dass in alten Zusatzversicherungsvertragen die freie Arzt- und Spitalwahl verein-
bart wurde und die Verhandlungsmacht der Versicherungsunternehmen gegeniber den Leistungserbringern (Spitaler) entspre-
chend klein ist.
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2.5 Weitere relevante Entwicklungen

2.5.1 Branchenprojekt «Mehrleistungen VVG»

Als direkte Reaktion auf die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA bei Anbietern von Krankenzusatz-
versicherungen (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) und den Bericht'” des EFD hat der Schweizerische Ver-
sicherungsverband (SVV) im Januar 2021 das Projekt «Mehrleistungen VVG» gestartet. Im
Projekt sind Anbieter von Krankenzusatzversicherungen vertreten, die in der Summe rund
97% des Pramienvolumens der Zusatzversicherung zur OKP reprasentieren. Im Rahmen des
Projekts wurden unter anderem ein Branchen-Framework'® zu den Mehr- und Zusatzleistun-
gen in der Krankenzusatzversicherung mit Differenzierung zwischen Spital- und Arztleistungen
erarbeitet und Minimalstandards zu Leistungsabrechnung® als kiinftige Basis fir Vertrage im
Leistungseinkauf entwickelt und auf das Jahr 2022 hin in Kraft gesetzt. Die im Rahmen des
Projekts erarbeiteten Grundsatze sollen spatestens bis Ende 2024 umgesetzt und samtliche
bestehende Vertrage zwischen Anbietern von Krankenzusatzversicherungen und Leistungser-
bringern gekindigt oder durch Mehrleistungsvertrage ersetzt werden, die den elf Grundsatzen
des Branchen-Frameworks entsprechen.

2.5.2 Verzicht des Parlaments auf regulatorische Anpassungen

Das Eidgendéssische Parlament hat sich im Rahmen der Beratungen zum revidierten Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) ausdrlicklich gegen die Aufnahme einer Regelung ausgespro-
chen, mit der Anbietern von Krankenzusatzversicherungen das Recht eingeraumt werden
sollte, gemeinsam gegenuber den Leistungserbringern zu verhandeln und Vereinbarungen ab-
zuschliessen, in welchen die Verglitung von Mehr- und/oder Zusatzleistungen geregelt wur-
den.?

3 Fazit

Insgesamt ist ein positives Fazit zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem BAG
und der FINMA zu ziehen. Insbesondere die punktuelle, verstarkte Zusammenarbeit zwischen
den beiden Behorden im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen und zu tarifrelevanten Themen (Leis-
tungserbringer, Verwaltungskosten) erscheint als sachgerecht. Auch die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit in der Krankenzusatzversicherung zwischen PUE und FINMA ist grundsatzlich
gut angelaufen. Es gab zahlreiche Interaktionen, in denen die beiden Behdrden ihre vergange-
nen Aktivitaten diskutierten und Ergebnisse und Einschatzungen in anonymisierter Form teil-
ten. Es scheint zudem, dass auch hier insbesondere die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA bei den

7" Bericht «Starkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) — Regulatorische Méglichkeiten»
vom 2. September 2020, Ziffer 4.2. (im Internet abrufbar unter: https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SI|F-Bericht-
zur-KZV.pdf).

Vgl. Schweizerischer Versicherungsverband (SVV): Branchen-Framework vom 17. Juni 2021 zu «Mehrleistungen VVG», Ge-

meinsames Massnahmenkonzept der Schweizer Krankenzusatzversicherer (im Internet abrufbar unter: https://www.svv.ch/si-

tes/default/files/2021-09/SVV_Publikation Branchenframework 2021 DE.pdf).

9 Vgl. Schweizerischer Versicherungsverband (SVV): Zusatz vom 13. November 2021 zum Branchen-Framework vom 17. Juni
2021 «Mehrleistungen VVG» - arztliche Mehrleistungen (im Internet abrufbar unter: https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-
11/20211113_SVV_Folgeprojekt%20Mehrleistungen%20VVG_Zusatzdokument Final DE.pdf).

20 vgl. insb. Debatten zum Artikel 31b E-VAG im Nationalrat vom 3. Mai bzw. im Standerat vom 13. Dezember 2021 (im Internet
abrufbar unter: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20200078).
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Anbietern von Krankenzusatzversicherern, aber auch die Verdffentlichung des nationalen Ta-
rif- und Kostenvergleichs zu akutstationaren Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich
durch den PUE, Wirkung gezeigt haben. Diese Wirkung kénnte durch direkte Prifungen von
Spitaltarifen mit grossem Missbrauchspotential durch den PUE im Auftrag der FINMA verstarkt
werden, findet doch der eigentliche Preismissbrauch bei den Spitélern selber statt, welche be-
ziglich KZV-Tarifen keiner direkten Regulierung unterliegen. Eine weitere Intensivierung der
Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe der PUE gegentiber der FINMA erscheint derzeit
allerdings aufgrund der angespannten Ressourcensituation bei der PUE nicht méglich.?!

Gesamthaft betrachtet ist es schwer zu beurteilen, ob die aus dem Abschluss der beiden Me-
morandum of Understanding (MoU) resultierende intensivierte Zusammenarbeit zwischen den
Behdrden einen namhaften Einfluss auf die Leistungserbringer und Anbieter von Zusatzversi-
cherungen zur OKP hat. Hierzu war der Beobachtungszeitraum von sechs bis neun Monaten
zu kurz bemessen. Der Ansicht der drei Behoérden ist jedoch beizupflichten, dass die gegen
aussen wahrnehmbare Zusammenarbeit zu transparenteren Leistungsabrechnungen und zu
einer besseren Kostenkontrolle durch die Anbieter von Zusatzversicherungen zur OKP beitra-
gen durfte.

Eine grdssere Signalwirkung hatte jedoch wohl die Sensibilisierung der Marktteilnehmer durch
die drei Behorden und insbesondere auch die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA, welche nicht zu-
letzt auch im Branchenprojekt «Mehrleistungen VVG» resultierten, dessen Ergebnisse sich je-
doch sukzessive bis Ende 2024 materialisieren werden (vgl. Ziff. 2.5.1, oben). Im Bereich der
Gesetzgebung erscheinen zurzeit keine weiteren Schritte als notwendig, einerseits weil noch
keine Schlussfolgerung zur Wirkung der ergriffenen Massnahmen maoglich ist und andererseits
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des abschissigen Entscheids in dieser Angelegenheit, wel-
che das Eidgendssische Parlament erst kiirzlich im Rahmen der Revision des VAG gefallt hat
(vgl. Ziff. 2.5.2, oben).

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dem Bundesrat zu einem spateren Zeitpunkt er-
neut Bericht zu erstatten — idealerweise per Ende 2024, nach erfolgter Implementierung des
Branchenprojekts «Mehrleistungen VVG».

21 vgl. Anhang 5: Bericht des Preisiiberwachers vom 15. Méarz 2022 i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatzver-
sicherung KZV (insbesondere Tarifprifung und Leistungskontrolle), Ziff. 4, S. 2.
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Anhang 1: Bericht der FINMA vom 25. Marz 2022 zur Zusammen-
arbeit zwischen FINMA und BAG und PUE im Kontext
der Abrechnungen akutsomatischen Leistungen

Bericht zur Zusammenarbeit
zwischen FINMA und BAG
und PUE im Kontext der
Abrechnungen der
akutsomatischen Leistungen

Bericht an den BR

Birgit Rutishauser Hernandez Ortega, 25. Marz 2022

Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Tel. +41 (0)31 327 91 00, www.finma.ch
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1 Bericht Referenz:

Im vorliegenden Bericht wird die Zusammenarbeit der FINMA mit sowohl
dem Bundesamt fur Gesundheit (BAG) als auch dem eidgendssischen
Preisuberwacher (PUE) beschrieben. Weiterhin enthalt der Bericht ein Fazit
hinsichtlich der Auswirkungen und schliesst mit der Formulierung von Hand-
lungsempfehlungen ab.

1.1 BAG

111 Zusammenarbeit mit dem BAG vor 2021

Vorbemerkung: Da im vorliegenden Bericht die Leistungsabrechnungen in
der Krankenversicherung im Mittelpunkt stehen, werden die insgesamten
Aspekte der erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung "Versicherungsaufsicht" hier nur peripher behandelt.

Gemass Artikel 39 Absatz 1bis FINMAG beziehungsweise Artikel 34 Absatz
5 KVAG mussen die FINMA und das BAG ihre Aufsichtstatigkeiten koordi-
nieren. Sie mussen sich auch gegenseitig informieren, sobald sie von Vor-
kommnissen Kenntnis erhalten, die fur die andere Aufsichtsbehérde von Be-
deutung sind.

Im Rahmen der auf den 1.1.2016 erfolgten Inkraftsetzung des Krankenversi-
cherungsaufsichtsgesetzes (KVAG) und der dazu gehdrenden Verordnung
KVAV wurde fur die soziale Krankenversicherung die rechtliche Grundlage
geschaffen, um den Informationsaustausch mit der FINMA durchzufuhren.
Aus diesem Grund haben die beiden Behorden durch Schriftwechsel vom
Dezember 2015 die Grundpfeiler der Zusammenarbeit definiert:

Ad hoc Austausch:

¢ Zeitnahe Mitteilung an die andere Aufsichtsbehorde, wenn die in Art. 62
KVAV resp. Art. 160 AVO erwahnten Sachverhalte konkret festgestellt
werden.

¢ Vorabinformation Uber mogliche Massnahmen der Aufsichtsbehorde bei
einer Krankenkasse oder bei einer Gesellschaft, die zu einer Gruppe ge-
hort, welche auch durch die andere Aufsichtsbehtérde beaufsichtigt wird.

* Beschlossene Massnahmen gemass zweitem Punkt werden vor Verof-
fentlichung und méglichst umgehend nach deren Beschluss der anderen
Aufsichtsbehorde mitgeteilt.

¢ [nformation Uber Vergabe eines Mandates an Prufgesellschaften oder
an Dritte inkl. uber den Prufumfang, sclange es sich nicht um eine Ba-
sisprufung handelt.

¢ Ubermittlung des Prufergebnisses, sofern es sich nicht um eine Basis-
prufung handelt.

3/10
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¢ Information Uber konkret beabsichtigte Anderungen in der Regulierung Referenz:

sowie Mitteilung uber deren Inkraftsetzung.

Regelméssige Semestergesprache (Marz und Oktober):
s Marz (v.a. Ergebnisse aus Jahresgesprachen sowie on-site reviews),
Oktober (v.a. Resultate aus Berichts- und Tarifprifung).

s Fur das Oktober-Gesprach wird ein standardisiertes Kennzahlenset auf-
bereitet (z.B. mit Solvenz Ratio, Deckung geb. Vermogen, Jahresergeb-
nis).

s Austausch Uber bedeutende Vorkommnisse bei einem Versicherer, die
fur die andere Aufsichtsbehérde von Bedeutung sind und Uber die nicht
bereits ad hoc informiert wurde.

¢ Information Uber konkret beabsichtigte oder bevorstehende Anderungen
in der Regulierung.

s Austausch zur Entwicklung der Aufsichtspraxis der beiden Aufsichtsbe-
horden.

Als die oben genannten Punkte zwischen beiden Behorden vereinbart wur-
den war die Bedeutung und der Umfang der Probleme bei der Abrechnung
von Leistungen in der Krankenzusatzversicherung durch die Leistungser-
bringer (LERB) noch nicht erkannt. Die Reform der Spitalfinanzierung war
auf den 1.1.2012 erfolgt und der Fokus der Aktivitaten seitens FINMA lag auf
der tariftechnischen Begleitung der Kostensenkungseffekte der neuen Spi-
talfinanzierung.

Das Thema LERB ruckte erst ab 2016 sukzessive in den Fokus, nachdem
sich Hinweise verdichtet hatten, dass im VVG-Geschéft doppelte Abrech-
nungen von bereits unter der OKP abgerechneten Leistungen erfolgten. So
fanden auf Initiative des Bundesamits fur Gesundheit (BAG) am 21. Juni und
am 27. Oktober 2017 Diskussionsrunden zur Thematik der doppelten Vergu-
tung von stationaren Leistungen durch die OKP und durch die Zusatzversi-
cherung statt. Grundlage der Diskussionen bildete dabei die Konstellation,
dass dieselbe stationdre Behandiung ohne Nachweis eines Vorliegens einer
echten Mehrleistung sowohl der OKP als auch der Krankenzusatzversiche-
rung in Rechnung gestellt und von diesen vergutet wird. Neben BAG und
FINMA nahmen auch Vertreter der GDK, des Spitalverbandes H+, der Kran-
ken- und Krankenzusatzversicherer und der Arzteschait teil.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten anlasslich der Besprechungen
gemass Protokoll Ubereinstimmend folgende Punkte fest:

o Der Tarifschutz nach Artikel 44 des Bundesgesetzes Uber die Kranken-
versicherung ist von den Tarifpartnern stets einzuhalten.

s Mehrfachvergtitungen sind unzulassig.

s Krankenzusalzversicherer und Leistungserbringer konnen fur effektive
Mehrieistungen Tarife nach dem Versicherungsvertragsgesetz vereinba-
ren. Diese sind transparent auszuwessen und der entsprechende Inhalt
muss nachvoliziehbar sein.
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o Unzulassig sind unangemessene Entschadigungen von Zusatzleistun- Referenz:

gen im Krankenzusatzversicherungsbereich (z. B. ungerechtfertigt hohe
Honorare).

Nachdem sich in der Wahrnehmung der FINMA in den beiden Jahren nach
Durchfuhrung der Round-Tables keine Anderung der Situation eingestellt
hatte, gelangte die FINMA im Dezember 2019 per Schreiben mit der folgen-
den Aufforderung an alle beaufsichtigten Krankenzusatzversicherern:

"‘Demnach fordert die FINMA samtliche Krankenzusatzversicherer und Kran-
kenkassen mit Zusatzversicherungen auf, folgende Prinzipien zu bertcksich-
tigen:

e Abrechnungen von medizinischen Lefstungserbringern (Arzten, Spi-
talern, etc.) haben transparent und nachvoliziehbar zu erfoigen.

e Der Krankenzusatzversicherung sind nur tber die OKP-Leistungen
hinausgehende Mehrieistungen zu belasten.

*  Krankenversicherer und Krankenkassen mussen tber ein wirksa-
mes Controlling verfligen, das sicherstellt, dass die Entschadigun-
gen far solche Mehrleistungen in einem angemessenen, plaustblen
Rahmen liegen und die Versicherten sowie deren Versicherungspra-
mie vor Missbrauchen geschutzt sind.”

Im gleichen Schreiben wurde der Branche gegenuber fur 2020 die Durchfth-
rung von Vor-Ort-Kontrollen angekundigt.

In 2020 wurden bei funf Beaufsichtigten entsprechende Vor-Ort-Kontrollen
durchgefuhrt. Mit dem Umfang der Kontrollen wurden mehr als 50% des ge-
samten Pramienvolumens der stationaren Zusatzversicherungsdeckungen
erfasst. Die Feststellungen, die in den Kontrollen getroffen wurden, waren
bei allen Unternehmen ahnlich gelagert. In den Vertragen, die Krankenzu-
satzversicherer und Leistungserbringer miteinander abgeschlossen hatten,
existierten in vielen Féllen keine Definitionen der Mehrleistungen des VWG
gegenuber der OKP. Weiterhin war nicht erkennbar, auf welchen Bewer-
tungsmassstaben die Preise fUr einzelne Leistungen abgestutzt waren.
Ebenfalls haufig in den Vertragen nicht spezifiziert waren die Anforderungen
an die Abrechnungssystematik, so dass den Krankenzusatzversicherern die
datenseitige Grundlage fur den Aufbau eines leistungsfahigen Control-
lings/Monitorings fehlte. Aufgrund der Schwere und der flachendeckenden
Natur der Befunde hat die FINMA entschieden, eine Medienmitteilung zu
veréffentlichen (Anhang 2). Im Vorfeld der Versffentlichung gab es einen
Austausch zwischen dem Direktor der FINMA und der Direktorin des BAG,
bei dem die FINMA relevante Ergebnisse aus den Vor-Ort-Kontrollen vor-
stellte und den Tenor der Medienmitteilung erlauterte.
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11.2  Zusammenarbeit mit dem BAG seit 2021 Referenz:

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Behtérden hat sich ab 2021 intensi-
viert. Neben dem seit 2016 durch die Halbjahresgesprache institutionalisier-
ten Austausch werden Themenkomplexe, bei denen méglicherweise Syner-
giepotential besteht, bilateral besprochen. So wurden die Themen Cyber-
Risiken, Governance-Aufsicht sowie die Erfahrungen der FINMA bei der
Nutzung einer elektronischen Erhebungsplattform auf potenzielle Synergien
Uberpraft.

Mit dem neu zwischen beiden Behérden abgeschlossenen Mol (s. Anhang
1) wurde die durch Schriftwechsel vom Dezember 2015 dokumentierte Zu-
sammenarbeit zwischen der FINMA und der Abteilung "Versicherungsauf-
sicht" des BAG formalisiert. Ergédnzend wurde fuUr das Thema Leistungser-
bringer, das beim BAG in die Zustandigkeit der Abteilung "Tarife und Grund-
lagen" fallt, der folgende Passus formuliert:

"Im Rahmen der jeweiligen Mandate der beiden Behdrden solf nach Mass-
nahimen gesucht werden, welche die Kostentransparenz und Kostenwahr-
heit bei den verglteten Leistungen (z. B. Tarifschutz und Doppelverrechnun-
gen bei Spitalleistungen) fordern.”

Es besteht demnach Konsens zwischen den Behorden, dass die Kosten-
transparenz gesteigert werden soll. Im Mandat der FINMA erstrecken sich
diese Bemuhungen auf Interaktionen mit den beaufsichtigten Krankenzu-
satzversicherern. Es ist festzuhalten, dass die Spitaler und Arzte als Leis-
tungserbringer vollstandig ausserhalb des Mandatsperimeters der FINMA
liegen. Auch die SwissDRG AG, die als gemeinsame Institution der Leis-
tungserbringer, der Versicherer und der Kantone fur die Einfuhrung, Weiter-
entwicklung und Pflege der stationéren Tarifstrukturen verantwortlich ist,
steht in keinem institutionalisierten Austausch mit der FINMA.

Im Rahmen einer Besprechung mit der FINMA hat das BAG detaillierte Aus-
kunfte zur Funktionsweise des SwissDRG-Systems und der Verwendung
des Referenzdatensatzes erteilt.

Bei einer dreitatigen Vor-Ort-Kontrolle (COVID-19-bedingte virtuelle Durch-
fuhrung) der FINMA bei einem Krankenzusatzversicherer hat ein BAG-Ver-
treter (Mitglied der Gruppe "Audit") als Gast teilgenommen. Aus Sicht der
FINMA ist dieser Austausch als Erfolg zu betrachten, da einerseits das ge-
genseitige Verstandnis zwischen den Behorden wachst und andererseits die
beaufsichtigten Unternehmen ein gemeinsames und abgestimmtes Auftreten
der beiden Aufsichtsbehdrden erleben. Auch wenn sich aufgrund der unter-
schiedlichen Mandate keine "integrierte" oder ganzheitliche Perspektive ein-
nehmen lasst, erscheint es sinnvoll, sowoh| Aspekte des KVG als auch des
VVG gleichzeitig auf der Basis von KVAG und YAG zu untersuchen.
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12 PUE Referenz:

1.21 Zusammenarbeit mit dem PUE bis 2020

Die FINMA ladt seit langerer Zeit jahrlich zu einem Treffen mit den Vertretern
der Kensumentenschutzorganisationen ein, um dort insbesondere Uber die
im Rahmen ihres Mandats durchgefuhrten Aktivitéten hinsichtlich der Auf-
sicht Uber die Krankenzusatzversicherer zu informieren. An diesen Treffen
ist auch jeweils regelmassig der PUE vertreten.

Daruber hinaus fand in der Vergangenheit der Austausch zwischen beiden
Behérden vor allem auf ad-hoc-Basis statt. So haben sich im Rahmen der
weiter oben erwahnten Neuordnung der Spitalfinanzierung per 1.1.2012 der
PUE und die FINMA hinsichtlich der Weitergabe von Entlastungseffekten an
die Zusatzversicherten ausgetauscht.

1.2.2 Zusammenarbeit mit dem PUE seit 2021

Die bestehenden jahrlichen Kontakte anlésslich der Konsumentenschutztref-
fen wurden nach dem BR-Beschluss zur verstarkten Zusammenarbeit vom
September 2020 deutlich intensiviert. Es gab zahlreiche Interaktionen, in de-
nen die beiden Behorden ihre vergangenen Aktivitaten diskutierten und Er-
gebnisse und Einschatzungen in anonymisierter Form teilten. Die Diskussio-
nen wurden dadurch erleichtert, dass die FINMA bei den bereits durchge-
fuhrten Vor-Ort-Kontrollen umfangreiche Datenbesténde eingefordert und
analysiert hatte. Wahrend die FINMA in den Diskussionen mit dem BAG ins-
besondere das Thema der Doppelverrechnungen KVG/VVG anspricht, fo-
kussiert der Austausch mit dem PUE schwerpunktmassig auf dem potenziel-
len Missverhaltnis zwischen den abgerechneten Leistungen und den tat-
sdchlichen Mehrkosten. Nachdem sich der PreistUberwacher entschlossen
hatte, eine datenbasierte Analyse durchzufuhren, hat die FINMA dem PUE
ihren Datenbestand in anonymisierter Form zur Plausibilisierung zukommen
lassen. Das Ergebnis seiner Analyse hat der PUE im Oktober 2021 im Be-
richt "Akutstationare Spitaltarife im Zusatzversicherungsbereich" veroffent-
licht. Dort heisst es u.a.: "Angesichts der Kosten, welche die Spitaler fur die
zusatzversicherten Leistungen ausweisen (durchschnittlich ca. Fr. 1600.- -
1'800 pra Fall), bestehen deshalb starke Indizien, dass die Krankenzusatz-
versicherungstarife in der Schweiz flachendeckend Uberhéht sind. Damit
wird der Befund der FINMA von Ende 2020 klar bestatigt. Die Tarifvertrage
sind ausserdem oftmals derart ausgestaltet, dass jede arztliche oder pflege-
rische Behandlung bef einem zusatzversicherten Patienten automatisch efne
hoéhere Vergutung auslost, unabhangig ob ein ausschliesslich grundversi-
cherter Patient anders behandeilt wirde [ ..] Der Preisuberwacher stellte
atich fest, dass eine klare und detaillierte — auch kostenmassige — Abgren-
zung der zusatzversicherten Mehrleistungen der Spitaler von OKP-FPflicht-
leistungen noch weitgehend fehit. Eine solche Abgrenzung ist allerdings
zwingend notwendig, um Doppelverrechnungen von bereits durch die OKP
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vergiteten Leistungen zu verhindern und um eine KVG-konforme Ermittiung Reterenz:

der OKP-Tarffe zu gewéhrleisten."

Im Rahmen der Umsetzung des zwischen FINMA und PUE unterzeichneten
MoUs hat der PUE im Dezember 2021 eine abstrakte Schéatzung der Mehr-
kosten fur Zusatzversicherte durchgefuhrt. Hierzu wurden neben den Daten
der oben erwahnten Studie auch Daten des BFS integriert, um das Volumen
der Ubertarifierung abzuschatzen. Fur die Halbprivatdeckungen ergibt sich
ein jahrlicher Ubertarifierungsbetrag von rund CHF 630 Mio., wahrend fur die
Privatdeckungen CHF 550 Mio. abgeschétzt wurden. Zusammen betragt das
Missbrauchspotential insgesamt CHF 1.18 Mrd., was zu einer jahrlichen Pra-
mie von rund CHF 3.7 Mrd. (VVG-Pramie aller Spital-Deckungen) ins Ver-
haltnis zu setzen ist.

1.3 Einschatzung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit

Es kann zweifellos konstatiert werden, dass in den letzten Jahren sowohl bei
den Krankenzusatzversicherern als auch bei den Leistungserbringern eine
Sensibilisierung stattgefunden hat. Die Krankenzusatzversicherer haben An-
fang 2021 unter dem Dach des SVV das "Branchenprojekt Mehrleistungen"
gestartet, das im Juni 2021 zur Veréffentlichung eines Frameworks mit 11
Grundsatzen gefuhrt hat. Im Rahmen der Entwicklung dieses Konzepts gab
es zahlreiche Sitzungen, an denen die Vertreter des SVV und der Versiche-
rer der FINMA die Vorgehensweise und die jeweils nachsten Schritte vorge-
stellt haben.

Inwieweit die aus dem Abschluss der beiden MoU resultierende Zusammen-
arbeit einen Beitrag geleistet hat, ist schwer zu beurteilen. Die gegen aussen
sichtbaren Aspekte der Zusammenarbeit haben erst vergleichsweise spat
stattgefunden (FINMA-VOK mit BAG-Beteiligung Ende August 2021, Verof-
fentlichung des Bericht des Preistberwachers im Oktober 2021). Gleichwohl
kann davon ausgegangen werden, dass die gegen aussen wahrnehmbare
Zusammenarbeit der drei Institutionen einen unterstitzenden Effekt hinsicht-
lich der zielfuhrenden Umsetzung der Vertragsanpassungen hatte und auch
in der Zukunft haben wird.

In der Wahrnehmung der FINMA kommt den in 2020 durchgefuhrten Vor-
Ort-Kentrollen angesichts der Erkenntnis, dass sich die Situation seit den
beiden Round-Tables in 2017 nicht veréndert hatte, eine zentrale Rolle zu.
Dass die FINMA fur ein Thema der Versicherungsaufsicht, das den gesam-
ten Markt betrifft, in Form einer Medienmitteilung an die Offentlichkeit ge-
langt, stellte ein Novum dar. Im Vorfeld der Medienmitteilung hatte die
FINMA Ende November 2020 die CEOs der grossten Krankenzusatzversi-
cherer anlasslich eines SVV-Gesprachs daruber informiert, dass sie sich an-
gesichts der Erkenntnisse aus den Vor-Ort-Kontrollen ausser Stande sehe,
neue Produkte zu genehmigen, bei denen die Verhandlungsmacht der Versi-
cherer so gering ist, dass die bekannten Probleme nicht ausgeschlossen
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werden kannen. Insbesondere neue Produkte mit freier Arzt- und Spitalwahl Reterenz:

erscheinen hier ausserst problematisch. Gleichzeitig machte die FINMA da-
mals klar, dass sich die historischen Antrdge der Zusatzversicherer an die
FINMA, in den die Pramientarife zur Genehmigung vorgelegt wurden, mut-
masslich auf missbrauchliche Doppelzahlungen abstltzten und als "ultima
ratio" eine Reduktion dieser Tarife zu prifen ware.

Zur Vermeidung allfalliger Missverstandnisse, die sich aus dem Dreiecksver-
haltnis FINMA — Versicherer — Leistungserbringer ergeben kénnen, hat die
FINMA jeweils durch Inputreferate auf mehreren Regionalkonferenzen des
Spitalverbandes "H+" im Laufe des Jahres 2021 die Position der FINMA
auch den Spitalvertretern erlautert.

Weiterhin hat die FINMA Dialoge mit Verbanden der Leistungserbringer
(Verband der Privatkliniken "ospita'/Verein Spitalbenchmark, Schweizeri-
scher Belegarzteverband) gefuhrt und Anforderungen, die fur die Versiche-
rungsunternehmen gelten erlautert.

1.4 Geplante Aktivitaten flr 2022

Die FINMA wird dem Thema auch in 2022 eine hohe Bedeutung beimessen.
Es werden 5-7 weitere Vor-Ort-Kontrollen durchgefuhrt, von denen die erste
fur die 14. Kalenderwoche terminiert wurde.

Weiterhin haben FINMA und SVV vereinbart, im ersten Halbjahr Losungsan-
satze zu prufen, mit denen die Altbestande auch in einen anforderungskon-
formen Zustand Uberfuhrt werden kénnten. Hier besteht das Problem in der
Regel darin, dass in den alten Produkten die freie Arzt- und Spitalwahl ver-
einbart ist und die Verhandlungsmacht der Versicherer gegentber den Spi-
talern entsprechend klein ist.

1.5 Fazit und Empfehlungen

Insgesamt ist ein positives Fazit zur begonnenen Intensivierung der Zusam-
menarbeit zu ziehen, auch wenn bis anhin eher geringe Auswirkungen kon-
statiert werden konnen. Die im MoU mit dem BAG vereinbarte Suche im
Rahmen der jeweiligen Mandate nach Massnahmen, welche die Kosten-
transparenz und Kostenwahrheit bei den verguteten Leistungen (z. B. Ta-
rifschutz und Verhinderung von Doppelverrechnungen bei Spitalleistungen)
fordern, hat in 2021 noch keine griffigen und sclchen Massnahmen zuorden-
bare Ergebnisse geliefert. Aus diesem Grund wird die Suche nach Massnah-
men zur Steigerung der Kostentransparenz und -wahrheit die FINMA im
Rahmen ihres Mandats auch in den kommenden Jahren beschaftigen. Was
die Kooperation zwischen FINMA und BAG angeht, erscheint eine punktu-
elle, verstarkte Zusammenarbeit zu Vor-Ort-Kontrollen zu tarifrelevanten
Themen (Leistungserbringer, Verwaltungskosten) weiterhin sinnvoll. Ob das
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primar uber intensivierten Informationsaustausch oder tber gemeinsame Retoronz;

Kontrollen erfolgt, sollte fallweise entschieden werden.

In enger Verbindung zum Mandat der FINMA liegt eine potentielle, umfang-
reichere Unterstutzung durch den PUE im Rahmen der Amtshilfe. Mit der
Analyse konkreter Féalle einzelner Leistungserbringer kénnten deutliche Fort-
schritte in Bezug auf die Kostentransparenz und die angemessene Hohe der
verhandelten Preise erzielt werden.

Auch ausserhalb des Mandats der FINMA sind Aktivitaten zur Erhéhung der
Transparenz vorstellbar. Insbesondere die Aufklarung der Versicherten Uber
die im VVG abgerechneten Mehrpreise (ggfs. auf anonymisierter / indexier-

ter Basis) wurde die Kostentransparenz deutlich erhohen.
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Anhang 2: Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur In-
tensivierung des Austausches zwischen FINMA und

BAG

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fir Gesundheit BAG
Abteilung Versicherungsaufsicht

c Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI

Philipp Muri 23. Februar 2022

Ergebnisbericht BAG zur Intensivierung des Aus-
tausches zwischen FINMA und BAG

Aktenzeichen: 732.2-1/9/2

BAG-D-3F893401/223
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1. Generelle Zusammenarbeit BAG-FINMA in Themenbereichen der jeweiligen
Aufsicht und spezifisch in den Bereichen der «Tarifpriifung» und «Leis-
tungskontrolle» bis 31.12.2020 (bzw. vor Abschluss «MoU»)

Bereits seit einigen Jahren wird der Austausch zwischen BAG und FINMA gepflegt. Diesbezuglich kann
auf den Schriftenwechsel zwischen BAG und FINMA vom 22/23.12.2015 verwiesen werden, der im Be-
richt des SIF (S. 14) erwahnt ist und dessen Inhalt in Ziffer 3.2.3.1 dargelegt wird.

Im Jahr 2017 wurde die Zusammenarbeit intensiviert, weil das BAG mit der FINMA die Thematik der
doppelten Vergutung von stationéren Leistungen durch die OKP und durch die Zusatzversicherung auf-
genommen hat. Es fanden am 21. Juni und am 27. Oktober 2017 Diskussionen statt mit Vertretungen
der schweizerischen Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), der eidgendssi-
schen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der eidgentssischen Preisuberwachung, H+ die Spitaler der
Schweiz, der Kranken- und Krankenzusatzversicherer sowie der Branchenverbande der Arzteschaft.
Diese Diskussionen haben zum einen gezeigt, dass bei der Thematik der doppelten Vergutung von Leis-
tungen der OKP durch die Leistungserbringer offene Punkte bestehen. Zum andern ergaben sie, dass
insbesondere die Kranken- und Krankenzusatzversicherer im Bereich der Tarifvertrage fur Leistungen
der Krankenzusatzversicherung auf mehr Transparenz der Leistungserbringer und eine Eindammung
der Praxis der doppelten Vergutung derselben Leistung hinwirken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
stellten anlasslich der Besprechungen Ubereinstimmend folgende Punkte fest:

- Der Tarifschutz nach Artikel 44 des Bundesgesetzes Uber die Krankenversicherung ist von den Tarif-
partnern stets einzuhalten.

- Mehrfachvergutungen sind unzulassig.

- Krankenzusatzversicherer und Leistungserbringer kénnen fur effektive Mehrleistungen Tarife nach dem
Versicherungsvertragsgesetz vereinbaren. Diese sind transparent auszuweisen und der entspre-
chende Inhalt muss nachvollziehbar sein.

- Unzulassig sind unangemessene Entschadigungen von Zusatzleistungen im Krankenzusatzversiche-
rungsbereich (z. B. ungerechtfertigt hohe Honorare).

Dieses Thema wurde auch im Expertenbericht ,Kostendampfungsmassnahmen zur Entlastung der
OKP*“1 mit der vorgeschlagen Massnahme , Missbrauchliche Zusatzversicherungstarife verhindern» auf-
genommen.

Der Austausch bzw. Zusammenarbeit zu diesen Themen waren indessen bis 2020 nicht institutionalisiert
und auf ein Minimum beschrankt.

BAG und die FIMNA haben Anfangs 2021 ein Memorandum of Understanding (MoU) erarbeitet. Ein
solches wurde durch das Staatssekretariat fUr internationale Finanzfragen in seinem Bericht vom 2. Sep-
tember 2020 (Instrumentarien Krankenzusatzversicherung) empfohlen worden. In diesem MoU werden
die Eckwerte des behordlichen Austausches und der Koordination der Aufsichtstatigkeiten zwischen der
FINMA und dem BAG festgehalten und es hat auch zum Ziel, die Zusammenarbeit bei der Tarifprifung
und der Leistungskontrolle zu verstarken. Das Mol bildet einen Pfeiler fur die weiterhin zielgerichtete
und produktive Zusammenarbeit.

' Bericht vom 24. August 2017 zu Kostendampfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der vom

EDI beauftragten Expertengruppe (https:/Avww.newsd.admin .ch/newsd/message/attachments/50084.pdf). 215
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2. Generelle Zusammenarbeit BAG-FINMA in Themenbereichen der jeweiligen
Aufsicht und spezifisch in den Bereichen der «Tarifprifung» und «Leis-
tungskontrolle» in 2021 (d.h. nach Abschluss «MoU») bzw. bis heute

Generelle Zusammenarbeit beziiglich Aufsicht:

Ab 2021 wurden, wie im Mol vorgesehen, die bisherigen institutionalisieten Kontakte
(Halbjahresbesprechung und Ad-hoc-Treffen) formalisiert, und es wird ein Protokoll Uber die
halbjahrliichen Sitzungen mit den behandelten Themen gefuhrt. Insbesondere haben sich die
Aufsichtsbehérden Uber bedeutende Vorkommisse bei einem Versicherer, die auch fur die jeweils
andere Aufsichtsbehorde von Bedeutung sein kénnten, ausgetauscht und konkret Uber beabsichtigte
oder bevorstehende Anderungen bei der Regulierung sowie Uber laufende Verfahren informiert. Ziel
dieser Semestergesprache ist, den Austausch zur Entwicklung der jeweiligen Aufsichtspraxis
sicherzustellen.

Der Ad-Hoc-Austausch wurde seit Anfang 2021 intensiviert, und nebst der zeitnahen Mitteilung an die
jeweils andere Aufsichtsbehotrde gemass Artikel 682 KVAV beziehungsweise Artikel 160a AVO wurden
Vorabinformation Uber maégliche Massnahmen der Aufsichtsbehorde bei einem Krankenversicherer oder
einer Gesellschaft, die zu einer Versicherergruppe gehort, welche auch durch die jeweils andere
Behorde beaufsichtigt wird, geteilt. Insbesondere wurde Uber das laufende Enforcementverfahren der
FINMA informiert. In Bezug auf die umhuillenden Krankenversicherer diskutierten die beiden Behdrden
ihre individuelle Planung sowie die Durchfuhrung und die Ergebnisse (inkl. Austausch von der
Berichterstattung) ihrer Prifungen. Zudem wurden folgende Punkte in Rahmen von Ad-Hoc-Sitzungen
abgehandelt:

s Austausch zur Geschaftsplane und VWeiterentwicklung von Geschaftsplanformularen i. S. einer
effektiven und effizienten Governance-Aufsicht

s Informationen bezuglich Fusionen von Krankenversicherern

« Regelmassiger Erfahrungsaustausch bezuglich der Weiterentwicklung der Informationsplattform
beider Amter

s Ebenfalls fanden ersten Gesprache zu einer zukunftig noch verstarkten Zusammenarbeit und zu
Synergien in relevanten Aufsichtsthemen wie zum Beispiel Cyberrisiken statt.

¢ Gesundheitskostenentwicklung

Zusammenarbeit im Bereich Leistungskontrolle

Das BAG hat seine Aufsicht im Bereich der Leistungskontrolle in den letzten Jahren intensiviert und
punktuell in gezielten Bereichen verstarkt, in welchen Unregelmassigkeiten gemeldet bzw. festgestellt
worden sind. So pruft das BAG z. B. mit entsprechenden Fachkréften bei den Leistungen Transkatheter
Aortenklappenimplantation [TAVI]und der CAR-T-Zell-Therapie die Einhaltung der Vorschriften in Bezug
auf die Kostentbernahme. Im 2021 wurde die Zusammenarbeit BAG-FINMA im Bereich
Rechnungskontrolle bewusst verstérkt. Im Rahmen ihrer Vor-Ort-Prifungen zu den durch die
Versicherer getroffenen Massnahmen im Bereich der Abwicklung von akutsomatischen Leistungen
(Vertragswesen, Abgrenzung und Bewertung Mehrleistungen, Leistungsabwicklung und
Leistungscontrolling) fanden diverse ad-hoc Austausche statt und allgemeine Informationen zur
Rechnungskontrolle im Bereich KVG und den Feststellungen der FINMA in Bezug auf ihre Kontrollen
sind ausgetauscht worden. Es wurden zudem spezifische Abklarungen vorgenommen, insbesondere
unter welchen Voraussetzungen die Benutzung von KVG-Leistungsdaten in Kombination mit dem VVG-
Rechnungscontrolling sowie dessen Weiterentwicklung erlaubt ist. Die BedUrfnisse der beiden Behorden
wurden geklart, und die Positiocnen in dieser Thematik sind aufeinander abgestimmt worden.

Im August 2021 konnte ein Auditor des BAG die FINMA bei einer Vor-Ort-Kontrolle begleiten, um ein
besseres Verstandnis Uber die Grundproblematik der Leistungskontrolle von akutsomatischen VVG-
Leistungen zu erhalten. Zudem konnte sich der Prufer bei diesem Einsatz einen Uberblick uber das
Prufungsvorgehen der FINMA bei der VVG-Rechnungskontrolle verschaffen und mit Blick auf die
Prufungen des BAG bzgl. der Leistungskontrollen alifallige Synergien identifizieren. Beim Debriefings

wurde der Nutzen eines solchen Austauschs erkannt, gleichzeitig wurden gewisse Grenzen der 365
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Zusammenarbeit aufgezeigt. Der Zugriff des VVG-Versicherers auf die KVG-Leistungsdaten ist geméass
Datenschutzvorschriften eingeschrankt oder, falls die Grundversicherung bei einem anderen Versicherer
abgeschlossen wurde, gar nicht méglich. Zudem sind die Voraussetzungen, und damit das
Prufvorgehen, fur die Rechnungskontrolle (KVG: Leistungskatalog und Tarife sind klar definiert; VVG:
effektive Mehrleistungen nicht festgelegt und Tarife nach Versicherungsvertragsgesetz) unterschiedlich,
was die Moglichkeiten von Synergien einschrankt. Das Verbot der Mehrfachverrechnung einer Leistung
kann zudem nur mittels Prufung der VVG—Rechnungskontrolle und auf Basis einer klaren Definition von
Mehrleistungen festgestellt werden.

Der Nutzen einer solchen Zusammenarbeit liegt somit vor allem im Erfahrungs- und
Informationsaustausch, im Einblick in die spezifische Rechnungskontrolle (je nach Gesetzgebung KVG
und VVG) und dementsprechend in einer Sensibilisierung der Prufer fur die Grundproblematiken der
beiden Amter. In diesem Sinne wurde vereinbart, dass ein Prufer der FINMA das BAG ebenso bei einer
Vor-Ort-Kontrolle im akutsomatischen Bereich begleiten soll. Rahmen und Umfang dieser im 2.
Semester 2022 vorgesehenen Begleitung mussen genau festgelegt werden, um sicherzustellen, dass
fur beide Aufsichtsbehtrden ein Mehrwert generiert wird.

Zusammenarbeit im Bereich Tarifprifung

Ziel der unter Ziffer 1 erwahnten Sitzungen war es, das Bewusstsein fur die Thematik zu scharfen. Daran
anknupfend wurde nach Abschluss des MolU einerseits wie dargelegt die Zusammenarbeit bezuglich
Aufsicht im Bereich der Leistungskontrolle gestarkt. Andererseits haben sowohl die FINMA als auch die
Preistiberwachung zwischenzeitlich zusatzliche Schritte unternommen und Massnahmen ergriffen, um
das Kostenwachstum im Krankenzusatzversicherungsbereich zu begrenzen.

Mitte Marz 2021 hat das BAG nach Absprache mit der Finma in einem Abschlussschreiben die wahrend
den Diskussionen unbestrittenen Punkte aufgefuhrt sowie die seither vorgenommenen Schritte erlautert.
Die Diskussionsrunden wurden damit bis auf Weiteres abgeschlossen.

Mitte 2021 durfte angesichts einer Medienmitteilung des SVV festgestellt werden, dass die Krankenzu-
satzversicherer im Bereich der Spitalzusatzversicherungen planen, die Vertrage neu zu gestalten und
sogenannte «Mehrleistungsvertrage» mit den Leistungserbringern vorzusehen. DiesbezUtgliche Fragen
in der Abgrenzung zwischen den Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und der
Spitalzusatzversicherung werden wenn notwendig weiterhin zwischen BAG und FINMA zu klaren sein.

Beispielhaft hat sich dies bereits letztes Jahr im Rahmen der genannten Leistungskontrolle gezeigt, wo
seitens BAG die Grundsatze von SwissDRG (T arifstruktur stationar) erldutert und die Rolle des BAG in
Bezug auf die Tarifuberwachung geschildert wurde.

Bewihrte und weiter intensivierte Zusammenarbeit mit der FINMA im Bereich der Unfallversi-
cherung:

Artikel 104 der Verordnung Uber die Unfallversicherung (UVV; SR. 832.202) bestimmt, dass das BAG
die Aufsicht Uber die einheitliche Anwendung des Gesetzes durch die Versicherer ausubt. Die FINMA
wiederum ubt die Aufsicht Uber die Versicherungseinrichtungen aus, die dem Versicherungsvertragsge-
setz (VAG; SR 861.01) unterstehen, nach Massgabe der Versicherungsaufsichtsgesetzgebung. Die bei-
den Behorden haben ihre Aufsicht zu koordinieren.

Nachdem die Gesetzgebung im Bereich der Unfallversicherung eine geteilte Aufsicht vorsieht, die sich
im Wesentlichen nach der Solvenzaufsicht durch die FINMA und der Gesetzesaufsicht durch das BAG
unterscheiden l&sst, pflegen die beiden Bundesamter seit jeher eine enge und bewéhrte Zusammenar-
beit. Die jeweiligen Zustandigkeiten sind in der Tabelle «Regelung der Zustandigkeiten zwischen den
Aufsichtsbehorden BAG und FINMA im UVG bei den privaten Versicherungsunternehmungen geméss
Art. 68 Abs. 1 lit. a. UVG» vom 29. Januar 2016 definiert worden. Im Dokument «Koordination der Auf-
sichtstatigkeiten zwischen der FINMA und dem BAG im obligatorischen Unfallversicherungsgeschaft bei

415
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privaten Versicherungsunternehmen gemass Art. 68 Abs. 1 lit. a UVG» vom 10. Juni 2016 sind die Zu-
sammenarbeit und der gegenseitige Informationsaustausch formalisiert worden (Jahres- und Halbjah-
resgesprache, Ad hoc-Austausch zu gesellschaftsspezifischen Themen).

Ein wesentliches Element der koordinierten Aufsicht stellt die gemeinsam entwickelte Kennzahlentabelle
dar, welche mit Kennzahlen aus den jahrlichen UVG-Betriebsrechnungen und aus den Swiss Solvency
Tests (SST) der einzelnen Privatversicherer befullt wird. Gestutzt darauf erfolgt jeweils im gemeinsamen
Dialog der beiden Bundesamter eine Risikoanalyse. Wo nétig werden Massnahmen (Vorortkontrollen,
technische Nachfragen usw.) und die Zustandigkeit fur deren Durchfuhrung definiert. Die Kennzahlenta-
belle wird alsdann mit den Erkenntnissen aus den durchgefuhrten Erhebungen oder notwendigen follow-
ups im Folgejahr erganzt und in entsprechend finalisierter Form abgelegt.

Im Ubrigen findet jeweils ein reger Informationsaustausch sowie eine inhaltliche Koordination der bei-
den Behorden im Rahmen von Fusionen, Portefeuilletbertragungen, Neugrindungen und Neuregist-
rierungen/Léschungen im Register nach Artikel 68 Absatz 2 UVG statt. Anlasslich der letzten Halbjah-
resbesprechung vom 9. November 2021 sind weitere Verbesserungen im Bereich des gegenseitigen
Austausches und der Information besprochen worden, die in Form von internen Instruktionen umge-
setzt werden sollen.

3. Auswirkungen der gestarkten Zusammenarbeit BAG-FINMA auf Leistungs-
erbringer, Kranken(zusatz)versicherer sowie die Aufsichtstétigkeit

Dank vertieftem und zeitnahem Austausch konnte ein verbessertes Verstandnis Uber die Schnittstellen
zwischen FINMA und BAG erreicht werden. Dadurch konnten die Koordination zwischen den Behérden
verbessert werden sowie diverse fachliche Frage schnell und effektiv geklart werden.

Die Auswirkung der intensivierten Zusammenarbeit BAG-FINMA auf die Leistungserbringer kann hin-
gegen zum heutigen Zeitpunkt aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums nicht beurteilt werden.

4. Fazit (inkl. allfdllige Vorschlége fiir weiteres Vorgehen)

Die generelle Zusammenarbeit BAG-FINMA hat sich gut etabliert und bewahrt. Die vorgesehene Aus-
tauschplattform (halbjahrliche Gesprache und Ad-hoc-Austausch) ermoglichen einen guten, effektiven
und zeitnahen Informationsfluss. Zudem verstarken die gemeinsamen Audits in Bereich der Rech-
nungskontrolle den Austausch und erméglichen eine erhothte Sensibilisierung der Prufer bezuglich
doppelte Verrechnung von Leistungen. Die beide Aufsichtsbehdrden erhalten die fur ihre Aufsicht be-
notigten Informationen und kénnen ihre Tatigkeit im Rahmen lhres gesetzlich vorgeschriebenen Um-
fangs koordinieren. Aus Sicht BAG sind keine weiteren Massnahmen notwendig
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Anhang 3: Memorandum of Understanding vom Marz 2021 tiber
die Koordination der Aufsichtstatigkeiten im Bereiche
Tarifprufung und Leistungskontrolle von BAG und

L

FINMA

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement des Innern ED|
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Memorandum of Understanding

Koordination der Aufsichtstatigkeiten im Bereich Tarifpriifung und
Leistungskontrolle von BAG und FINMA

Ziel

Dieses Memorandum of Understanding (MoU) stitzt sich auf den Bericht des Staats-
sekretariats fur internationale Finanzfragen (SIF) vom 2. September 2020 namens
«Stérkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV)»
sowie den diesbeziiglichen Bundesratsbeschluss (BRB) desselben Datums. Mit die-
sem BRB hat der Bundesrat nicht nur diesen SIF-Bericht zur Kenntnis genommen,
sondern zudem die drei Departemente EDI, EFD und WBF zur ndheren Zusammen-
arbeit bei den Spitaltarifen in der KZV verpflichtet. Das EDI wurde beauftragt, die Zu-
sammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA im Bereich der Tarifprifung und
Leistungskontrolle zu intensivieren und in einem Mol festzuhalten. Uber die Zusam-
menarbeit zwischen FINMA und BAG bzw. FINMA und PUE hat das EFD bis Ende
2021 zusammen mit den genannten Amtern des EDI und des WBF eine Wirksamkeits-
analyse durchzufiihren und dem Bundesrat bis Mitte 2022 Uber deren Resultate Be-
richt zu erstatten.

Gleichzeitig wird die Kooperationspraxis, die 2015 zwischen den Behdrden in Briefform
abgestimmt worden war, in diesem Memorandum formalisiert.

Durch die Eckwerte eines institutionalisierten Austausches zwischen BAG und FINMA
soll erreicht werden, dass ihre Zusammenarbeit auch im Bereich der Tarifprifung und
der Leistungskontrolle gestarkt wird. Damit soll insbesondere die umfassende Kennt-
nis der Kostengrundlagen sowohl im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung als auch im Bereich der Krankenzusatzversicherung gestarkt werden. Dies
mit dem Ziel, auf eine méglichst hohe Kostentransparenz bei den jeweils zugrundelie-
genden Leistungen hinzuwirken. Mit der Unterzeichnung dieses Memorandums stim-
men die Unterzeichnenden folgenden Eckwerten des Austausches zu:

Vereinbarung

= Die FINMA und das BAG treffen sich in ihrer Funktion als Aufsichtsbehérden in
regelmassigen Abstanden zweimal pro Jahr zu Semestergesprachen und infor-
mieren sich zusatzlich mittels Ad-hoc-Austausch moglichst zeitnah Uber wichtige
Themen.

= Die regelmissigen Semestergesprache haben zum Ziel, den Austausch zur Ent-
wicklung der Aufsichtspraxis der beiden Aufsichtsbehérden sicherzustellen. Sie
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finden im Marz und Oktober statt und werden protokolliert. Die beiden Amter infor-
mieren sich dabei Uber Konkret beabsichtigte oder bevorstehende Anderungen in
der Regulierung. Insbesondere tauschen sie sich aus Uber bedeutende Vorkomm-
nisse bei einem Versicherer, die auch fur die andere Aufsichtsbehdérde von Bedeu-
tung sein kénnen, und Gber die nicht bereits anlasslich eines Ad-Hoc-Austausch
informiert wurde.

Der Ad-hoc-Austausch dient der zeitnahen Mitteilung an die jeweils andere Auf-
sichtshehorde, wenn die in Artikel 62 der Verordnung betreffend die Aufsicht Gber
die soziale Krankenversicherung (KVAV) bzw. Artikel 160a der Verordnung aber
die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO) erwahnten
Sachverhalte konkret festgestellt werden. Weiter sollen Vorabinformationen Gber
magliche Massnahmen der Aufsichtsbehdrde bei einer Krankenkasse oder bei ei-
ner Gesellschaft, die zu einer Gruppe gehort, welche auch durch die andere Auf-
sichtshehérde beaufsichtigt wird, ausgetauscht werden. Die beiden Amter infor-
mieren sich gegenseitig Uber die Vergabe von Mandaten an eine Prifgesellschaft
oder an Dritte und Uber deren Priufumfang, sofern es sich nicht um eine Basispru-
fung handelt. Ebenso scllen sie auch die entsprechenden Prifergebnisse Gbermit-
teln. Weiterhin teilen beide Behérden Informationen beziglicher Durchfuhrung und
Ergebnissen von Audits/Vor-Ort-Kontrollen bei umhillenden Krankenkassen. Sie
tauschen weiter Informationen Uber konkret beabsichtigte Anderungen in der Re-
gulierung aus und teilen deren Inkraftsetzung mit. Insbesondere wirken sie mit ih-
rer Aufsichtstatigkeit gemeinsam auf die Einhaltung und Durchsetzung der gesetz-
lichen Grundlagen durch die geproften Institutionen und Gesellschaften hin.

Im Rahmen der jeweiligen Mandate der beiden Behérden soll nach Massnahmen
gesucht werden, welche die Kostentransparenz und Kostenwahrheit bei den ver-
giteten Leistungen (z. B. Tarifschutz und Doppelverrechnungen bei Spitalleistun-
gen) fordern.

Beide Aufsichtsbehorden respektieren den gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
ihrer eigenen Kontrolltatigkeit sowie der jeweils anderen Behérde. Sie koordinieren
ihre Tatigkeiten und Kontrollen soweit méglich und kénnen diese auch — insbeson-
dere im Bereich der umhuillenden Krankenkassen — gemeinsam durchfihren, falls
dies zweckmassig erscheint.

Bern, 15. Marz 2021
Bundesamt fur Gesundheit

Direktionsbhereich Kranken- und Unfall-
versicherung

Philipp Muri
Leiter Abteilung Versicherungsaufsicht

Bern, 18. Marz 2021

Eidgendssische Finanzmarktaufsicht

Birgit Rutishauser Hemandez Ortega
Leiterin Geschéaftsbereich
Versicherungen
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Anhang 4: Schreiben des BAG vom 15. Marz 2021 an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum
Thema «Doppelte Verglitung» zum Stand der Arbeiten

O

und Abschluss der Diskussionsrunden

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement des Innern EDI
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung

CH-3003 Bern
BAG

An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Diskussionsrunden zum Thema
«Doppelte Vergutung»

Referenz/Aktenzeichen: 732.2-1/9/1/5658045
Unser Zeichen: San / HUM
Bern, 15. Marz 2021

Doppelte Vergiitung von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)
Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden

Sehr geehrte Damen und Herren

AUf Initiative des Bundesamts fur Gesundheit (BAG) fanden am 21. Juni und am 27. Oktober 2017
Diskussionsrunden zur Thematik der doppelten Vergutung von stationaren Leistungen durch die OKP
und durch die Zusatzversicherung statt. Grundlage der Diskussionen bildete dabei die Konstellation,
dass dieselbe stationare Behandlung ohne Vorliegen einer echten Mehrleistung sowohl der OKP als
auch der Krankenzusatzversicherung in Rechnung gestellt und von diesen vergutet wird.

Es fanden Diskussionen statt mit Vertretungen der schweizerischen Konferenz der Gesundheitsdirek-
torinnen und -direktoren (GDK), der eidgendssischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), der eidgenéssi-
schen Preistberwachung, H+ die Spitaler der Schweiz, der Kranken- und Krankenzusatzversicherer
sowie der Branchenverbande der Arzteschaft. Diese Diskussionen haben zum einen gezeigt, dass bei
der Thematik der doppelten Vergutung von Leistungen der OKP durch die Leistungserbringer offene
Punkte bestehen. Zum andern ergaben sie, dass insbesondere die Kranken- und Krankenzusatzversi-
cherer im Bereich der Tarifvertrage fur Leistungen der Krankenzusatzversicherung auf mehr Transpa-
renz der Leistungserbringer und eine Eindammung der Praxis der doppelten Vergutung derselben
Leistung hinwirken.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten anléasslich der Besprechungen tbereinstimmend fol-
gende Punkte fest:

- Der Tarifschutz nach Artikel 44 des Bundesgesetzes tUber die Krankenversicherung ist von den Tarif-
partnern stets einzuhalten.

- Mehrfachvergutungen sind unzulassig.

Bundesamt fur Gesundheit BAG

Sekretariat

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern

Tel. +41 58 462 37 23, Fax-Nr. +41 58 462 90 20
tarife-grundlagen@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch
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- Krankenzusatzversicherer und Leistungserbringer kénnen fiir effektive Mehrleistungen Tarife nach
dem Versicherungsvertragsgesetz vereinbaren. Diese sind transparent auszuweisen und der ent-
sprechende Inhalt muss nachvollziehbar sein.

- Unzulédssig sind unangemessene Entschadigungen von Zusatzleistungen im Krankenzusatzversiche-
rungsbereich (z. B. ungerechtfertigt hohe Honorare).

Die Gesprache am runden Tisch sensibilisierten die teilnehmenden Parteien. Die Diskussionen konn-
ten innerhalb der Organisationen und Verbande weitergefiihrt werden. Des Weiteren haben sowohl
die FINMA als auch die Preistiberwachung zwischenzeitlich zusatzliche Schritte unternommen und
Massnahmen ergriffen, um das Kostenwachstum im Krankenzusatzversicherungsbereich zu begren-
zen. Die FINMA hat im Bereich der von ihr beaufsichtigten Institute entsprechende Kontrollen durch-
gefiihrt, gleichzeitig aber auch signalisiert, dass sie die nétige Zeit einrdumen wird, damit Vertrags-
und Systemanpassungen durchgefiihrt werden kénnen. Die Preisliberwachung ihrerseits konnte mit
dem Abschluss einvernehmlicher Regelungen ebenfalls auf das Ziel hinwirken, die Tarife im Zusatz-
versicherungsbereich mittelfristig anzupassen und generell auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Wir danken allen Beteiligten fr die rege und konstruktive Teilnahme an den Diskussionsrunden. Ver-
schiedene Akteure haben im Nachgang zu den Diskussionsrunden Arbeiten zur Verbesserung der
Transparenz im Zusatzversicherungsbereich aufgenommen oder weitergefiihrt. Diese Arbeiten zielen
unseres Erachtens in die richtige Richtung. Die getroffenen Massnahmen kénnen dazu beitragen, die
unbestrittenen Diskussionspunkte sicherzustellen und férdern die Transparenz. Das BAG wird die
Thematik weiterhin mit den gegebenen Instrumenten begleiten. Momentan erachten wir die Konzent-
ration auf kleinere Einheiten fir zielflihrender als weitere Diskussionen in der grossen Runde. Wir be-
halten uns allerdings vor, die Thematik gegebenenfalls wieder aufzugreifen und entsprechende Mass-
nahmen einzuleiten.

Freundliche Griisse

Abteilung Tarife und Grundlagen Abteilung Versicherungsaufsicht
Die Leiterin Der Leiter

Sandra Schneider
Philipp Muri

Kopie an:

- Eidgendssische Finanzmarktaufsicht FINMA, Herrn Dietrich Schardt, Geschéaftsbereich Versi-
cherungen
- Preistiberwachung PUE, Herrn Ma|nue| Jung, Leiter Fachbereich Gesundheit
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Anhang 5: Bericht des Preisuberwachers vom 15. Marz 2022 i.S.
Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatz-
versicherung KZV (insbesondere Tarifpriafung und
Leistungskontrolle)

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fur
Confédération suisse Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra PreiSUbEIVEChUNG(PYE

POST CHAG

[cH-3003 Bern [0

Per E-Mail:

Staatssekretariat fiir internationale Finanzfragen SIF
Rechtsdienst

z.H. Herrn Mirko Grunder
Mirko.Grunder@sif.admin.ch

Aktenzeichen: PUE-222-9
Ihr Zeichen:
Bern, 15. Marz 2022

Bericht des Preisiiberwachers i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatzversi-
cherung KZV (insbesondere Tarifpriifung und Leistungskontrolle)

Sehr geehrter Herr Grunder
Sehr geehrte Damen und Herren

Bezugnehmend auf lhre E-Mail-Nachricht vom 15. Februar 2022 in obgenannter Angelegenheit erstat-
ten wir hiermit innerhalb der gewéahrten Frist gerne Bericht wie folgt:

1. Zusammenarbeit PUE-FINMA in den Bereichen Tarifprifung und Leistungskontrolle vor Ab-
schluss des MoU.

Vor Abschluss des Memorandums of Understanding (MoU) im Juni 2021 beschrénkte sich die Zusam-
menarbeit zwischen dem Preistiberwacher und der FINMA auf eine jahrliche Sitzung, in welcher sich
die FINMA der Preistiberwacher sowie Konsumentenschutzorganisationen und Ombudsstellen im Be-
reich der Krankenversicherung zu Themen im Zusammenhang mit Krankenzusatzversicherungspra-
mien austauschten.

2. Zusammenarbeit PUE-FINMA in den Bereichen Tarifpriifung und Leistungskontrolle nach
Abschluss des MoU.

Im Jahr 2021 fanden drei formelle Treffen zwischen der Preistiberwachung und der FINMA statt, wobei
zwei dieser Treffen im Zeitraum nach der Unterzeichnung des MoU (im Juni 2021, s. Beilage) stattfan-

den. Mit Newsletter vom 19. Oktober 2021 veréffentlichte der Preisliberwacher zudem einen nationalen
Tarif und Kostenvergleich zu akutstationéren Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich’. Mit dieser

1 Die Studie namens «Akutstationare Spitaltarife im Zusatzversicherungsbereich» ist auf der Website des PUE
abrufbar: https:/Awww. preisueberwacher.admin.ch/pue/de/home/themen/gesundheitswesen/spitaeler. html

Preistiberwachung PUE

Manuel Jung

Einsteinstrasse 2

3003 Bem

Tel. +41 58 462 21 01

manuel jung@pue.admin.ch

https:/fiwww preisueberwacher.admin.ch/

PUE-D-97893401/47
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Studie, welche insbesondere auch aufgrund von Diskussionen mit der FINMA zustande kam, konnte
gezeigt werden, dass die Mehrleistungen der Spitéler zugunsten zusatzversicherter Patienten zuséatz-
lich zur Vergtitung durch die Grundversicherung (OKP) den Versicherern mit sehr hohen Betréagen ver-
rechnet werden — durchschnittlich betragt das Plus Fr. 6'745.- in der Halbprivatabteilung, bzw. Fr.
8'960.- in der Privatabteilung. Dabei bestehen starke Indizien, dass die bei den Spitélern effektiv anfal-
lenden Kosten fiir die Mehrleistungen gegenliber den KZV-Patienten bedeutend geringer ausfallen als
diese Betrage, da fast die gesamten Behandlungs-, Pflege- und Beherbergungskosten bereits durch
die OKP bezahlt werden. Wie im MoU vorgesehen, verfasste der Preistiiberwacher im Dezember 2021
z.H. der FINMA zudem als Initialmassnahme und bis die erforderlichen Ressourcen fiir eine vertiefte
Zusammenarbeit gesprochen und einsatzbereit sind, eine abstrakte Schatzung zu mutmasslichen
Mehrkosten fir die Behandlung zusatzversicherter Patientinnen und Patienten.

3. Auswirkungen der Zusammenarbeit PUE-FINMA auf Leistungserbringer und Krankenzusatz-
versicherer

Die Auswirkungen der Zusammenarbeit PUE-FINMA auf die Spitaler und die Krankenzusatzversiche-
rer sind aus Sicht des PUE bis dato vernachléssigbar gering. Dies deshalb, weil dem Preisliberwacher
die nétigen Ressourcen fir eine vertiefte Unterstlitzung der FINMA bis dato nicht gesprochen wurden.
Méglicherweise hatte zwar der vom Preistiberwacher im Oktober 2021 ver&ffentlichte nationale Tarif
und Kostenvergleich zu akutstationdren Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich eine gewisse Sig-
nalwirkung. Diese droht jedoch zu verpuffen, wenn dem Preistiberwacher nicht innert niitzlicher Frist
die in Kap. 4.2 des SIF-Berichts zur KZV vom 2. September 2020 erwéhnten 300 Stellenprozente ge-
sprochen werden, welche benstigt werden, um eine eigentliche Amtshilfe in konkreten Féllen, bzw. be-
ziiglich den KZV-Tarifen ausgesuchter Spitaler zu leisten.

4. Fazit der Zusammenarbeit PUE-FINMA und Vorschlag fiir das weitere Vorgehen

Die Zusammenarbeit ist grundsatzlich gut angelaufen. Der PUE wirde gerne auch in konkreten Einzel-
féllen Unterstiitzung leisten und nicht nur in Form generell abstrakter Schatzungen. Chne das dafiir
notwendige zusétzliche Personal von 3 FTE ist dies jedoch leider nicht méglich. In einem nachsten
Schritt sollten deshalb dem PUE so rasch wie méglich zuséatzliche 3 FTE gesprochen werden, bevor
eigentliche Regulierungsschritte im Bereich der KZV gepriift werden.

Mit freundlichen Grlissen

- ’
. Digital unterschrieben
Melerha ns von Meierhans Stefan

XOIB3X
Stefan X9IB3X batum:2022.03.15

11:04:00 +01'00"

Stefan Meierhans
Preistiberwacher

Beilage:
— MoU zwischen der Preistiberwachung und der FINMA vom Juni 2021

https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/de/home/themen/gesundheitswesen/spitaeler. html o
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Anhang 6: Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021
uber die Zusammenarbeit und die Amtshilfe zwischen
der FINMA und dem Preisuberwacher im Bereich der
Priufung von stationaren Spitaltarifen zu Lasten der
Krankenzusatzversicherung (KZV)

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssische WBF, Preistiberwachung PUE
Confédération suisse Finanzmarktaufsicht FINMA
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Zeichen: FINMA: 6002-T / PUE: GP 94/18 222-3
Kontakte: FINMA: D. Schardt/ PUE: M. Jung

Bern, im Juni 2021

Memorandum of Understanding (MoU) iiber die Zusammenarbeit und die Amtshilfe
zwischen der FINMA und dem Preisiiberwacher im Bereich der Prifung von stationa-
ren Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV)

I Rechtliche Grundlage

Dieses MoU stutzt sich auf den Bericht des Staatssekretariats fur internationale Finanzfragen
(SIF) vom 2. September 2020 namens « Starkung der Instrumentarien der FINMA in der
Krankenzusatzversicherung» sowie den diesbezlglichen Bundesratsbeschluss (BRB) des-
selben Datums. Mit diesem BRB hat der Bundesrat nicht nur diesen 3IF-Bericht zur Kenntnis
genommen, sondern zudem die drei Departemente EDI, EFD und WBF zur néheren Zusam-
menarbeit bei den Spitaltarifen in der KZV verpflichtet.

Das WBF wurde beauftragt, den Preisiberwacher um eine nahere Zusammenarbeit mit der
FINMA im KZV-Dossier zu bitten und diese formell in einem MoU festzuhalten.

Uber die Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG bzw. FINMA und PUE hat das EFD bis
Ende 2021 zusammen mit den genannten Amtern des EDI und des WBF eine Wirksamkeits-
analyse durchzufUhren und dem Bundesrat bis Mitte 2022 Uber deren Resultate Bericht zu
erstatten. Die Zusammenarbeit ist namentlich durch Art. 15 und 18 PUG (SR 942.20) gesetz-
lich abgestutzt. Fur die FINMA gilt Art. 39 FINMAG (8R; 956.1), geméss welchem die FINMA
befugt ist, anderen inlandischen Aufsichtsbehdrden nicht 6ffentlich zugéngliche Informatio-
nen zu ubermitteln, die diese zur Erflllung ihrer Aufgaben bendtigen.

1. Zusammenarbeit zwischen der FINMA und dem Preisiiberwacher (PUE)

Formalisierter Austausch

Die FINMA und der PUE sehen fur ihre Zusammenarbeit bis auf Weiteres zwei formelle Tref-
fen pro Jahr sowie die Amishilfe geméass nachstehender Ausfuhrungen vor.
Initialmasshahmen

Bis die nétigen Ressourcen' gesprochen und einsatzbereit sind, muss sich der PUE auf eine
abstrakte Schatzung® zu mutmasslichen Mehrkosten fir die Behandlung zusatzversicherter

1\Vgl. Ziffer 4.2 des SIF-Berichts zum Ressourcenbedarf.

? insbesondere basierend auf Infarmationen, die der Preistberwachung aus der jhrlichen Analyse
von OKP-Baserates zur Verfligung stehen: Bei der Berechnung von OKP-Baserates scheiden die
Spitdler schweizweit z.B. gestitzt auf Empfehlungen der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) im-
mer normative Kosten fur die Behandlung zusatzversicherter Patientinnen und Patienten aus — z.B.

Eidg. Finanzmarktaufsicht FIRNMA Preistberwachung PUE
Insurance Division Fachbersich Gesundheit
Laupenstrasse 27, 3002 Bem Einsteingtrasse 2, 3003 Bern

Tel. +41 313279100 Tel +415846 22101

dietrich scharct@finma.ch manuel jung@pue.admin.ch
wiene finma.ch iy preisuebensacher. admin.ch
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Patientinnen und Patienten fokussieren, um die Relevanz des Themas initial abzuschéatzen,
aber auch um die Wirkung der sukzessive eintretenden Effekte der Vertragsanpassungen zu
beobachten. Die entsprechenden Erkenntnisse stellt der PUE der FINMA in einem Amtsbe-
richt zur Verfligung.

Gegenseitige Information

Die FINMA und der PUE informieren sich gegenseitig Uiber die Resultate ihrer jeweiligen
Analysen des vergangenen Jahres zu den in der KZV bezahlten Arzt- und Spitalrechnungen
auf Ebene Einzelspital (d.h. unter Nennung der Spitalnamen). Diese Informationen werden
vertraulich behandelt. Dem Preisiiberwacher werden sie gestitzt auf Art. 39 FINMAG sowie
Art. 15 und 18 PUG ausgehéndigt. Der Preistiberwacher wahrt geméss Art. 19 PUG das
Amtsgeheimnis. Zudem gilt geméss Art. 2 Abs. 2 BGO (SR 152.3) das Offentlichkeitsgesetz
fir die Finma nicht. Die von der FINMA dem Preisiliberwacher zur Verfiigung gestellten Infor-
mationen unterliegen daher nicht dem BGO. Sie diirfen demnach vom Preistiberwacher nicht
weitergegeben werden.

Preisliberwachung Eidgenossische Finanzmarktaufsicht
Digital signiert Rutishauser
)z von Niederhauser
@W __ Beat GBR9JOD Hernandez Ortega
£ 2021-06-01 (mit e
Zeitstempel) Birgit 2XWBVI
Beat Niederhauser Birgit Rutishauser
Geschaftsfuhrer Leiterin Geschaftsbereich Versicherungen

Stellvertreter des Preistuberwacher

/7_ Schardt Dietrich
MBWFVO

Manuel Jung Dietrich Schardt
Leiter Fachbereich Gesundheitstarife Geschéftsbereich Versicherungen
Kopie z.K.:

- GS8 WBF, Bundeshaus Ost, 3003 Bern
- GS EFD, Bundesgasse 3, 3003 Bern
- GS EDI, Inselgasse 1, 3003 Bern

Fr. 1000.- pro privat versicherten Fall. Plausibilitéatsiberlegungen wie: «was kénnen bessere Hotelle-
rieleistungen und zusétzliche Chefarztvisiten pro Spitalaufenthalt maximal fur Mehrkosten pro ZV-
Fall verursachen?» und die Definition von Kriterien, die den wirtschaftlichen Nachvollzug der Preise

der Mehrleistungen ermaéglichen, konnen diese Schatzungen abrunden.
22

Seite 33 von 33



	1 Ausgangslage
	1.1 Auftrag
	1.2 Hintergrund
	1.3 Vorgehen

	2 Wirksamkeitsanalyse
	2.1 Zusammenarbeit zwischen BAG und FINMA
	2.1.1 Pflicht zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten
	2.1.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskontrolle bis 2020
	2.1.3 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskontrolle seit 2021

	2.2 Zusammenarbeit zwischen Preisüberwachung und FINMA
	2.2.1 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskontrolle bis 2020
	2.2.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskontrolle seit 2021

	2.3 Beurteilung der Zusammenarbeit durch die betroffenen Behörden
	2.3.1 Einschätzungen des BAG
	2.3.2 Einschätzungen der Preisüberwachung
	2.3.3 Einschätzungen der FINMA

	2.4 Von der FINMA für 2022 geplante Aktivitäten
	2.5 Weitere relevante Entwicklungen
	2.5.1 Branchenprojekt «Mehrleistungen VVG»
	2.5.2 Verzicht des Parlaments auf regulatorische Anpassungen


	3 Fazit
	Anhang 1: Bericht der FINMA vom 25. März 2022 zur Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG und PUE im Kontext der Abrechnungen akutsomatischen Leistungen
	Anhang 2: Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwischen FINMA und BAG
	Anhang 3: Memorandum of Understanding vom März 2021 über die Koordination der Aufsichtstätigkeiten im Bereiche Tarifprüfung und Leistungskontrolle von BAG und FINMA
	Anhang 4: Schreiben des BAG vom 15. März 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum Thema «Doppelte Vergütung» zum Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden
	Anhang 5: Bericht des Preisüberwachers vom 15. März 2022 i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatzversicherung KZV (insbesondere Tarifprüfung und Leistungskontrolle)
	Anhang 6: Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 über die Zusammenarbeit und die Amtshilfe zwischen der FINMA und dem Preisüberwacher im Bereich der Prüfung von stationären Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV)


